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in 1. Quartal. Mittwoch den 7. Januar. Stück 2.eit

th,

es Bekanntmachungen.Nachdem zum Zwecke der Herbeiführung eines gleichmäßigen Verfahrens bei Uebertretung der polizeilichen Beſtimmun-
el. gen über die äußere Heilighaltung der kirchlichen Sonn-, Feſt und Feiertage in der Provinz Sachſen eine Verſtändigung der
r Regierungen dieſer Provinz über den Erlaß gleichmäßiger Anordnungen ſtattgefunden hat, beſtimmen wir hiermit unter Aufhe-
zu bung unſerer Verordnung vom 29. März 1852 wegen Heilighaltung der Sonn und kirchlichen Feſt und Feiertage (Amtsblatt

i pro 1852 Seite 132.) über denſelben Gegenſtand auf Grund des 11. des Geſetzes über die PolizeiVerwaltung vom
an- 11. März 1850 Folgendes:
hen 4. 1. Am Vorabend der nachgenannten kirchlichen Feſt- und Feiertage:
der Weihnachten, Oſtern, Pfingſten, allgemeiner Buß- und Bettag, Jahrestag, dem Andenken der Verſtorbenen gewidmet,
nen und an den Tagen ſelbſt der nachbezeichneten, ernſter Feier gewidmeten Zeit:
ber- an den erſten Weihnachts-, Oſter- und Pfingſttagen, am allgemeinen Buß- und Bettag, am Jahrestag, dem An-
Nei- denken der Verſtorbenen gewidmet, am Aſchermittwoch und während der ganzen Charwoche
eine ſollen keine Bälle und ähnliche Luſtbarkeiten ſtattfinden.
An 2. An keinem Sonn oder kirchlichen Feſt und Feiertage darf während des Vor und Nachmittags-Gottesdienſtes
auch an öffentlichen Orten, es ſei im Freien oder in geſchloſſenen Räumen, Muſik gemacht werden.

zu Oeffentliche Concerte dürfen auch vor dem Beginne des Vormittagsgottesdienſtes nicht ſtattfinden.
ſich 3. An allen Sonn oder kirchlichen Feſt und Feiertagen müſſen während des Gottesdienſtes alle geſell-

at. ſchaftliche Zuſammenkünfte und Vergnügungen an öffentlichen Orten, wie auch geräuſchvolle Beluſtigungen in Privatwoh-
nungen und Privatgärten gänzlich unterbleiben.

von Auch Kunſt- und andere Schauausſtellungen müſſen während des Gottesdienſtes geſchloſſen bleiben.
an 4. 4. Tanzmuſiken und Beluſtigungen, welche des Sonnabends Abends an öffentlichen Orten ſtattfinden, müſſen,

ſelbſt wenn ſie polizeilich geſtattet worden, in der Regel um 10 Uhr des Abends geſchloſſen werden.
Während der Faſtenzeit, mit Ausnahme des Tages der Mitfaſten, d. i. des vierten Mittwochs nach Faſtnacht, ſind

Maskenbälle nicht geſtattet.
Aus Veranlaſſung von Kindtaufen und Hochzeitfeſten auf dem Lande, welche an Sonntagen gehalten werden,

nen, dürfen Tanzluſtbarkeiten in den Wirthshäuſern und Schenken nicht ohne beſondere Erlaubniß des Landraths veranſtaltet werden.
5. Herrſchaften Fabrikherrn und ſonſtige Arbeitgeber ſowie ſelbſtſtändige Gewerbetreibende müſſen dem Geſinde,

den Arbeitern, den Geſellen, Gehülfen und Lehrlingen die nöthige Zeit zur Abwartung des öffentlichen Gottesdienſtes laſſen.
n, 4. 6. An Sonn oder kirchlichen Feſt und Feiertagen darf in amtlichen Geſchäften in und außerhalb der Amtsſtellen
ib ſo nicht verhandelt werden, nur in dringenden Fällen ſind einzelne Ausnahmen geſtattet.

9. 7. Handwerkszuſammenkünfte ſollen am Bußtage, am Erſten Feſttage zu Weihnachten, Oſtern und Pfingſten, am
Charfreitage und am Tage der Todtenfeier gar nicht, an Sonn und andern Feſttagen erſt nach 4 Uhr Nachmittags gehalten

ehen, werden. Gemeindeverſammlungen ſind nach beendetem Gottesdienſte ſtatthaft.
9. 8. Während der Stunden des Gottesdienſtes iſt aller gewerblicher Verkehr, mit Ausnahme des Verkaufs von

ſoſpee in den Apotheken, unterſagt, und es bleiben daher, ſo lange der Gottesdienſt dauert, ſämmtliche andere Läden
z. verſchloſſen.

Die in unmittelbarer Nähe der Kirchen etwa befindlichen Mühlen müſſen angehalten werden und es darf auch in an-
deren Mühlen keine Abfertigung der Mahlgäſte oder Verſendung und Einbringung von Mahlgut ſtattfinden.

u Es iſt unterſagt, an Sonn und kirchlichen Feſt und Feiertagen Waaren oder den Verkauf gewiſſer Waaren ankün
digender Gegenſtände vor den Läden oder in Schaukaſten und Fenſtern auszuhängen oder auszuſtellen.
h Die in den Schaufenſtern der Uhrmacher angeſchrobenen oder ſonſt befeſtigten ſogenannten Normal Uhren ſind davon
ausgenommen.

Zur 9. Auszahlung des Lohnes an Tagarbeiter und Handwerker während der Stunden des Gottesdienſtes iſt unterſagt.
erzog. 10. Das Aus und Eintreiben des Viehes während der Stunden des Gottesdienſtes iſt unterſagt.
n. 11. An keinem Sonn-, kirchlichen Feſt und Feiertage dürfen öffentliche Arbeiten oder ſolche gewerbliche Beſchäf-

tigungen vorgenommen werden, welche mit auffallendem Geräuſche nach Außen verbunden ſind.
Oeffentliche Aufzüge, mit Ausnahme der kirchlichen, dürfen erſt nach beendigtem Nachmittagsgottesdienſte ſtattfinden.
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Jn wieweit für einzelne Orte in den Sonntags Frühſtunden Marktverkehr mit Fleiſch und ſonſtigen Victualien, ſowie
auf Jahr und Weihnachtsmärkten außer den Stunden des öffentlichen Gottesdienſtes nachzulaſſen iſt, bleibt beſonderen Be
ſtimmungen vorbehalten.

12. Alle Feld Wieſen und Waldarbeiten an kirchlichen Sonn-, Feſt und Feiertagen ſind unterſagt.
Nur in Nothfällen und zur Zeit der Ernte und Saat der verſchiedenen Fruchtgattungen kann, wenn ungünſtige Wit-

terung die Feldarbeit und das Einſammeln verhindert hat und daher jede günſtige Witterung benutzt werden muß beim Ein-
treten der letzteren an einem Sonn-, Feſt oder Feiertage die Arbeit oder das Einbringen durch die Ortsobxigkeit, jedoch
immer erſt nach beendigtem Vormittagsgottesdienſte, ausnahmsweiſe geſtattet werden. Das Waſchen und Bearbeiten des
Flachſes, ingleichen die Schafſchur können ſofern eine Verſchiebung auff den nächſten Tag nicht ohne Schaden geſchehen kann,
als Arbeiten der Noth zwar an Sonn und Feiertagen vorgenommen und fortgeſetzt werden es iſt dabei aber darauf zu halten,
daß die Arbeit während des Gottesdienſtes ruhe und ſtörendes Geräuſch möglichſt vermieden werde.

9. 13. Die Abhaltung von Treibjagden an Sonn-, Feſt und Feiertagen iſt gänzlich verboten. Auch in anderer
Weiſe darf die Jagd erſt nach beendigtem Nachmittagsgottesdienſte ausgeübt werden.

d. 14.
oder Häuſern abgehalten werden.

15.
gegen jede Störung von Außen geſchützt werde.

Auctionen und Licitationen aller Art dürfen an Sonn, Feſt und Feiertagen weder im Freien noch in Höfen

Die Polizeibehörden haben mit Strenge darauf zu halten, daß der öffentliche Gottesdienſt in den Kirchen

9. 16. Jn Orten, wo mehrere Kirchen vorhanden ſind und mithin ein Zweifel über die Zeit und Dauer des öffent-
lichen Gottesdienſtes eintreten könnte, iſt von der Polizeibehörde nach Rückſprache mit den betreffenden Pfarrern halbjährlich in
ortsüblicher Weiſe bekannt zu machen zu welcher Zeit der Gottesdienſt im Allgemeinen beginnt und endet. Dieſe Zeitbeſtim-
mung iſt für die in gegenwärtiger Verordnung enthaltenen Verbote maßgebend.

17. An ſolchen Orten, wo Religionsverwandte verſchiedener Confeſſionen wohnen darf zwar kein Einwohner ge-
hindert werden, ſeinen Berufsgeſchäften an alleinigen Feſttagen der anderen Confeſſionsverwandten nachzugehen doch bleibt es
den Polizeibehörden vorbehalten, auch den Schutz anderer Confeſſionsverwandten an deren eigenthümlichen Feſttagen anzuordnen.

g. 18. An denjenigen Tagen, in welchen die gottesdienſtliche Feier auf einen halben Tag beſchränkt iſt, den ſoge-
nannten halben Feſttagen, kommen die Strafbeſtimmungen wegen Enthaltung von der Berufsarbeit nicht in Anwendung.

9. 19. Zuwiderhandlungen gegen die vorſtehenden Beſtimmungen ſoweit ſie polizeilicher Natur ſind, ziehen in Ge-
mäßheit des Geſetzes über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 (9. 11.) Geldſtrafe bis zum Betrage von 10 Thalern
nach ſich, inſofern nicht eine härtere Geldbuße bis zu 50 Thalern oder Gefängniß bis zu 6 Wochen wegen Störung der Feier
der Sonn und Feſttage nach

Merſeburg, den 19. Mai 1854.
340. Nr. 8. des neuen Strafgeſetzbuches eintritt.

Königliche Regierung, Abtheilung des Jnnern.
Da im vergangenen Sommer und Herbſte mehrfach Klage über die Entheiligung des Sonntags vorzüglich durch Ar-

beiten auf dem Felde, auch außer der Saat- und Erntezeit, erhoben worden iſt, ſo bringe ich hiermit vorſtehende Verordnung
in Erinnerung.

Merſeburg den 29. December 1856. Der Königliche Landrath Weidlich.

Bekanntmachung. Es wird hierdurch bekannt ge-
macht, daß an Stelle des penſionirten Polizei-Commiſſarius
Herrn Lauprecht der ſeitherige Polizei Secretair Herr Lin-
denſtein aus Halle als Polizei-Commiſſarius angeſtellt
worden iſt.

Merſeburg, den 3. Januar 1857.
Der Magiſtrat.

Eine hochtragende Kuh ſteht zum Verkauf auf
e. dem Rittergute zu Oberfrankleben.

Umzugshalber ſollen auf dem kl. Gute zu Tragarth
ſofort verkauft werden 1 guter Kutſchwagen, 2 Paar Kutſch-

eſchirre, 1 Damenſattel, 2 Zuchtſauen und diverſes Wirth-
chaftsgeräth.

Donnerstag den 8. Januar 1857, Vormittags 10 Uhr,
ſollen in dem zum Rittergute Tragarth gehörenden Holze einige
ſechszig Schock Waſen, ſowie 15 Rüſtern und auch Ellern,
Nutz und Brennholz, gegen die im Termine bekannt zu machen-
den Bedingungen öffentlich verſteigert werden.

Tragarth, den 31. December 1856.
Eiſenhuth.

Ein Ladentiſch mit Kaſten iſt zu verkaufen bei
L. A. Weddy.

Neue dauerhafte Miſtbeet Fenſter ſtehen billig zu verkau-
fen beim Glaſermeiſter Voigt, Vorſtadt Neumarkt Nr. 863.

Backhaus- Verpachtung.
Das der hieſigen Gemeinde zugehörige Backhaus, welches

mit dem letzten März 1857 pachtlos wird ſoll vom 1. April
1857 an anderweit verpachtet werden und iſt hierzu Termin auf

den 31. Januar 1857, Nachmittags 2 Uhr,
im hieſigen Gemeinde Verſammlungs Locale angeſetzt, wozu
Pachtluſtige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die
Bedingungen im Termine bekannt gemacht werden, aber auch
ſchon vorher beim Ortsſchulzen eingeſehen werden können.

Schotterey, den 22. December 1856.
Der Ortsſchulze Richter.

I Logis-Vermiethung.
Große Rittergaſſe Nr. 175. iſt das größere Parterre-

Logis zu vermiethen und 1. April d. J. zu beziehen.
Wittwe Brückner.

Ein Logis iſt zu vermiethen kleine Rittergaſſe beim
Lohnkutſcher Tiſchendorf.

Ein Logis, beſtehend in einer Stube, auf Verlangen auch
zwei, Kammer, Küche nebſt Zubehör, iſt zu vermiethen und zu
Oſtern zu beziehen. Ledig, Schornſteinfegermſtr.

Logis-Vermiethung.
Das obere Logis in meinem Hauſe Schmalegaſſe Nr. 526.

iſt von Oſtern 1857 ab anderweit zu vermiethen.
W. Nagel.
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Verzeichniß der hieſigen Backwaaren
auf die Zeit vom 1. bis mit 45. Januar er.

Namen Preis und Gewicht des Brodes
der Bäcker Wohnung 12pf. Brod ſein Igr. Brodſein 5gr. Brod

undBrodhändler. derſelben. t
A. hieſ. Bäcker.

Alberts en. Gotthardtsſtr. 1 5Alberts jun. desgl. 27 4 8Brückner Altenburg 4 1 l 5Ww. Daute desgl. I 291 11 4 8Deichert Oberbreiteſtr. 3 2 28 4 12Fuchs Schmalegaſſe 4 1 7 6Ww. Hoffmann Markt 1 5Heubner Altenburg 3 3 1 2 510Heubner Breiteſtraße 3 1 30 4 24Heubner EGotthardtsſtr. 4 1 5 5 25Heyne r Oelgrube 3 28 4 16Heyne Johannisgaſſe 3 25 21 4Heyne Schmalegaſſe 3 2 29 4 26verehel. Höſchel Altenburg 3 22 3 18Hartmann Oelgrube 3 1 1 5Hartmann Altenburg 28 l 4 12Hüthel. Burgſtraße 4 2 1 4 5 16Kraft Breiteſtraße 4 1 3 5 12Koch Preußergaſſe 4 1 4 I 5Lange: Sixtigaſſe 3 2 1 5 5 25Lucher Altenburg 4 1 51 4Lienecke Neumarkt 4 1 s 44Nohle Neumarkt 3 21 4Puh Sixtigaſſe 3 3 1 3 5 16Riedel Entenplan 2 3 21 3 11Ww. Schurig Sixtigaſſe 4 4 5Schäfer en. Neumarkt 4 2 1 5 5 24Schäfer jun. desgl. 3 24 3 20.Ww. Tuchſcheer Altenburg 3 28 4 12Wohlleben desgl. 1 2 5 8B. hieſ. Brodhdlr. ein 2gr. Brod
Beyer Neumarkt 4 12verehel. Bock Sixtigaſſe 5Bauer Preußergaſſe I 5 4Fichtler Altenburg 1 26 4 16verehel. Funke Schmalegaſſe 1126 4 16
Klee Saalgaſſe 112 3 12Ww. Knöfel Johannisgaſſe 4 4unverehel. Krampf Oelgrube 4 16Lindner Neumarkt l 4 12verehel. Ledig Dom 5verehel. Müchner. Brühl 3 20verehel, Manck Vorwerk 4Mäter Altenburg I 125 4 24Meißner desgl. I 11 8 3 12Reynber Entenplan I 1126 4 24Rabe 22 Johannisgaſſe 7 r 7 7 4 24 7verehel. Richter Altenburg 5verehel. Riede desgl. 125 I 4 24verehel. Schlag Sixtiberg 5verehel. Schubert Neumarkt 51 8Wiemann Breiteſtraße I 54

C. Landbäcker.

Böhme Lützkendorf 125 424Henniges Wallendorf I 1 26 4 16Münx Neumark 1120 4 4Ronneburg Frankleben 1 2112 424Schlegel Roßbach I 316Wächter Naundorf I 212 424
Von den hieſigen Bäckern liefert das Schwarzbrod am

ſchwerſten der Bäckermeiſter Fuchs und am leichteſten der
Bäckermeiſter Riedel; das Weißbrod am ſchwerſten die
Bäckermeiſter und Schäfer sen. und am leichteſten der
Bäckermeiſter Riedel. Bemerkt wird hierbei, daß der Bäcker

meiſter Heubner in der Breiteſtraße 3 Pfd. 21 Loth Schwarz
brod für 4 Sgr. verkauft.

Von den hieſigen Brodhändlern liefert das Schwarzbrod
am ſchwerſten die verehel. Schubert und am leichteſten die
Brodhändler Klee und Meißner.

Merſeburg, den 1. Januar 1857.
Der Magiſtrat.
Holz- Verkauf

in der
Oberförſterei Schkeuditz

Montag den 12. Januar 1857, Vormittags 11 Uhr,
kommen im Schmidtſchen Gaſthauſe in Creypau folgende
aufgearbeitete Holzſortimente, unter den im Termine ſelbſt be-
kannt zu machenden Bedingungen, zum öffentlichen meiſtbieten
den Verkauf, und zwar:

a) im Göhlitzſcher Wehricht:
90 Schock Unterholz,
27 S.'ralinendornen;

b) am Wölkauer Damme:
26 Schock Unterholz;

e) im Oſtrauer Unter-Wehricht:
8 Schock Unterholz,

48 Sraalinendornen
ch im Helfurths -Wehricht:

40 Schock Unterholz,
11 Sraalinendornen,
1 Stangen, 18—-20“ lang, 2 3“ ſtark,

14 Bandſtöcke.
Vorſtehende Hölzer werden Kaufluſtigen vorher auf Ver-

langen angewieſen durch
errn Förſter Eiſen huth in Merſeburg,
errn Waldwärter Gölſch in Göhlitzſch.

Schkeuditz, den 2. Januar 1857.
Königliche Oberförſterei.

8 Burgſtraße Nr. 291. iſt die erſte Etage zu vermie
then und I. April zu beziehen.

Ein Familienlogis, beſtehend aus 3 Stuben, 2 Kammern,
Keller, Küche, Boden und Torfgelaß, welches bis jetzt vom
Domherrn von Wolffersdorff bewohnt wird, ſteht von jetzt ab
zu vermiethen und zum 1. April er. zu beziehen kann auf
Verlangen getrennt oder noch eine Stube mehr zugegeben wer-
den. Desgleichen eine Stube mit Kammer, zwei Treppen hoch,
ſowie eine Stube parterre, ausmöblirt, ſteht ebenfalls von
jetzt ab zu vermiethen und zu Oſtern zu beziehen in der Ober-
altenburg Nr. 82M.

Neumarkt Nr. 915. ſind zwei Logis zu vermiethen das
eine, im Vordergebäude, kann zu Oſtern, das andere, im Sei-
tengebäude, ſofort bezogen werden. C. Glaß.

Anzeige. Einem hochverehrlichen Publikum mache ich
die ergebenſte Anzeige, daß 200 Sorten der edelſten Zucht und
Paradetauben und mehrere Sorten ausländiſche Hühner, Tür
kiſche Enten, Lachtauben, ſchöne gutſchlagende RollenCanarien-
vögel, Härzer, auch mehrere Dutzend gute Zuchtweibchen, zu
haben ſind ſollte jemand geſonnen ſein, ſich einen Flug Feld
tauben zuzulegen, ſo kann ſich ſelbiger bei mir ſpäteſtens bis
zum 1. März e. melden. Bitte um geneigte Beachtung.

Merſeburg den 5. Januar 1857.
Hintze, Korbmachermſtr. und Taubenhändler,

Vorwerk Nr. 431.
Auch liegt bei ſelbigem eine große Parthie Taubenmiſt

zum Verkauf.



empfiehlt in allen Größen

Buckskin Handſchuhe

Zu verkaufen
ſind 25 Centner Pfannenblech in Tafeln, im Einzelnen wie im
Ganzen, bei J. G. Hempel, Handelsmann,

wohnhaft Saalgaſſe Nr. 408.

Etabliſſements- Anzeige.
Einem hochgeehrten Publikum erlaube ich mir ganz erge-

benſt anzuzeigen daß ich mich als Sattler hierſelbſt etablirt
habe und daß ich alle in mein Fach einſchlagende Arbeiten,
als: Leder-, Polſter-, Tapezir-Arbeiten, ſowohl in
als außer dem Hauſe unter billigen Preiſen ſauber und pünkt-
lich ausführen werde. Auch ſind alle Arten Möbel- und Polſter-
waaren fertig bei mir zu haben. Jch bitte deshalb um ge-
neigten Zuſpruch. F. Schaaf, Sattlermeiſter,

Oelgrube Nr. 328.

Wohnungs-Ueränderung.
Meinen werthen Kunden zur Nachricht, daß ich von heute

ab Markt Nr. 7. wohne. Der Eingang iſt vom Grüne-
markt aus.

Merſeburg den 3. Januar 1857.
Wilhelm Meyer, Schuhmachermeiſter.

Die aus den vorzüglichst geeigneten Kräu-
ter- und Pfſlanzensäften mit einem Theile
des reinsten Zuckerkrystalls zur Consistenz

gebrachten
Doctor Roch'schen

(K. P. Kreis-Physikus zu Heiligenbeil)
KRAEUTER BONBONS

haben sich durch ihre Güte auch in hiesiger Gegend
rühmlichst bewährt und sind in Originalschachteln à 5
und 10 Sgr. stets echt vorräthig in der Buchhandlung
von Pr. Stollberg.

Einkauf
von altem Eiſen, Gußeiſen, Schwarzblech, altem Zink, Horn-
ſtücken weißem Glas Schweinshaaren Knochen à Centner
1 Thlr. 10 bis 12 Sgr., zu den fortwährend höchſten Preiſen,

bei J. G. Hempel, Handelsmann,wohnhaft Saalgaſſe Nr. 408.
mzD J

Herr X. iſt ein großer Geizhals.
Jemand während des Frühſtücks ſehr eifrig damit beſchäftigt,
Fliegen zu fangen. Nach langer Mühe gelang es ihm endlich,
einen dieſer läſtigen Gäſte zu ertappen das Geſicht des alten
Harpax drückte lebhafte Befriedigung aus; er lüftete den Deckel
der Zuckerdoſe und ließ vorſichtig das geflügelte Weſen hinein-
gleiten. „Was machen Sie denn da, Herr X. „Nichts“,
ſagte der Geizhals. „IJch will nur nicht, daß meine Domeſti-
ken mir Zucker ſtehlen ich habe ein Loch in den Deckel gemacht,
damit die Fliege Luft hat. Wenn nun meine Leute Zucker
ſtehlen wollen ſo wird die Fliege ſich davon machen, und ich
weiß, woran ich mich zu halten.“

Charl.,

Eines Tages fand ihn

Der Finder eines am 2. Weihnachtsfeiertage auf dem
Bahnhofe (reſp. Reſtauration) verloren gegangenen Schleiers,
ſchwarz mit Spitzen wird gebeten ſelbigen gegen Belohnung
abzugeben bei Auguſte Krampff, der alten Poſt gegenüber.

Merſeburg den 5. Januar 1857.

Durchſchnittsmarktpxeiſe vom Monat r
ſg. pf. yl ſg. I pf.Weizen Scheffel! 216 11 Kalbfleiſch Pfund 2) 6

Roggen 1 24 71 Schöpſenfl. Aſ-Gerſte 1 15 8) Schweinefl. 5S 24 A. Butter 10rbſen 2 7 6Branntwein Qrt. 6Linſen 2 11 31Bier 1Kartoffeln 17 61 Heu Centner 28 9Rindfleiſch Pfund A Stroh Schock 4 25
Kirchennachrichten von Merſeburg.

er Getrauet: der Barbierherr Taute mit C. F. W. Thieme
von hier.

Stadt. Geboren: dem Nagelſchmiedemſtr. Pfeilſchmidt eine Toch
ter dem Bürger und Schloſſermſtr. Sippel ein Sohn dem Königl. Poſt-
ſeeretair Wolff eine Tochter dem Handarbeiter Elitzſch eine Tochter dem
Handarbeiter Becker ein Sohn dem Grſchirrführer Tünſchel ein Sohn dem
Schiefer und Ziegeldeckermſtr. Franke eine Tochter dem Bürger und Bött-
chermeiſter Schild eine Tochter dem Bürger und Holzhändler Tiemann eine
Tochter. Geſtorben: die Jgfr. M. Ch. Zapke, hinterl. Tochter des
Königl. Steueraufſehers Zapke, 27 J. 8 M. alt, an Bruſtkrankheit die
hinterl. Wittwe des Bürgers und Schneidermſtrs Gramsdorf, im 59. J.,
an Entkräftung der Maurergeſelle Beine, 53 J. 2 M. alt, an Bruſtkrankheit
die Ehefrau des Bürgers und Handarbeiters Elitzſch, im 41. J., an Lungen-
ſchwindſucht der 2. Sohn des Bürgers und Kupferſchmiedemſtrs. Wiegand,
5 J. 4 M. 6 T. alt, an Gehirnentzündung.

Neumarkt. Geboren: dem Fiſcher Doriaß eine Tochter dem
Dreſcher Ehrlich auf hieſ. Werder ein Sohn dem Schuhmachermſtr. Nie-
mann eine Tochter.

Altenburg. Geſtorben: der einzige Sohn des Schneiders Seiden-
faden, 1 J. 6 M. alt, an Halsentzünduug.

Kirchennachrichten von Lauchſtädt: December.
Geboren: dem Bürger und Oeconomen Breither eine Tochter dem

Schornſteinfegermeiſter Winkelmann eine Tochter dem Handarbeiter Fichtler
ein Sohn dem Handarbeiter Wexſum ein Sohn dem Barbier und Brief-
träger Kömmpel eine Tochter dem Ziegelſtreicher Feſt eine Tochter dem
Handarbeiter Ackermann ein Sohn. Getrauet: der Webermeiſter und
Schnittwaarenhändler Fr. Wilh. Richter in Laucha mit Frau Joh. Chriſt. Fr.
verw. Heber geb. Tempelhof von hier. Geſtorben: die unverehel. Fr.

Tochter des Schuhmachermſtrs. Kulpe, im 45. J., an der Waſſerſucht.

Palindrom.
Wird vier verſchied'ne Zeichen man

Verdoppelt zwiſchen ein verdoppellt ſchieben,
Stell'n ſich vier Wörter dar, die nach Belieben
Von vorn man wie von hinten leſen kann.

Eins ſtellet Vieles trocken dar,
Was ſonſt bedeckt mit Waſſer war
Eins iſt dem Kamm unähnlich nicht,
Doch ſteh'n die Zähne nicht ſo dicht
Eins iſt als Maß gar wohl bekannt,
Doch nicht gleich groß in jedem Land
Eins iſt ein Weg bequem zwar nicht,
Doch der durch Dunkel führt zum Licht.
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